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BayMBl. 2019 Nr. 185 22. Mai 2019 

Stellenausschreibungen  
im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz 

Stellenausschreibungen 

I. 

Es wird Gesuchen von Bewerberinnen und Bewerbern (m/w/d) um folgende Stellen entgegengesehen, die 
mit Ausnahme der Nrn. 1, 2, 4 und 5 auch durch Teilzeitkräfte besetzt werden können: 

Präsident des Landgerichts  1. 
(Besoldungsgruppe R 5)  
 
in Traunstein 

Präsident des Landgerichts 2. 
(Besoldungsgruppe R 3)  
 
in Coburg 

Vorsitzende Richter an den Landgerichten 3. 
(Besoldungsgruppe R 2)  
 
in Kempten (Allgäu), Passau und Schweinfurt  

Direktoren der Amtsgerichte 4. 
(Besoldungsgruppe R 2 mit Amtszulage)  
 
in Neustadt a. d. Aisch und Pfaffenhofen a. d. Ilm  

Direktor des Amtsgerichts 5. 
(Besoldungsgruppe R 2)  
 
in Lichtenfels 

Richter am Amtsgericht als weiterer aufsichtführender Richter 6. 
(Besoldungsgruppe R 2)  
 
in Bamberg 

Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft 7. 
(Besoldungsgruppe R 2)  
 
in München 

Oberstaatsanwälte als ständige Vertreter der Leitenden Oberstaatsanwälte 8. 
(Besoldungsgruppe R 2 mit Amtszulage)  
 
in Ansbach und Deggendorf 
 
Die Stelle in Deggendorf erfordert die Bereitschaft zur Abordnung an die Generalstaatsanwaltschaft 
München. Sie umfasst die Bearbeitung von Angelegenheiten im Bereich der Vermögensabschöpfung 
und die Tätigkeit als Leiter der Zentralen Koordinierungsstelle Vermögensabschöpfung. Die Bewerber 
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müssen deshalb über einschlägige Erfahrungen in diesen Aufgaben verfügen. Die Bereitschaft für 
Dienstreisen wird vorausgesetzt. 

Staatsanwälte als Gruppenleiter bei den Staatsanwaltschaften 9. 
(Besoldungsgruppe R 1 mit Amtszulage)  
 
in Augsburg, Ingolstadt, Hof, Kempten (Allgäu), München I und München II 
 
Die Stelle bei der Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) kann ausschließlich mit einer Staatsanwältin als 
Gruppenleiterin oder einem Staatsanwalt als Gruppenleiter besetzt werden, deren/dessen Dienst auf 
drei Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit ermäßigt ist. Die Stelle bei der Staatsanwaltschaft München II 
kann ausschließlich mit einer Staatsanwältin als Gruppenleiterin oder einem Staatsanwalt als Gruppen-
leiter besetzt werden, deren/dessen Dienst auf die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit ermäßigt ist.  

Frauen sind besonders aufgefordert, sich zu bewerben (Art. 7 Abs. 3 Bayerisches Gleichstellungsgesetz). 

Die ausgeschriebenen Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern 
geeignet; diese werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. 

Hinsichtlich des Anforderungsprofils dieser Stellen wird auf die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums der Justiz vom 30. September 2003 (JMBl. S. 199), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 
21. Juni 2011 (JMBl. S. 74), Bezug genommen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Ausschreibung auch für gleichartige Stellen gilt, die innerhalb von 
sechs Monaten nach Ablauf der Bewerbungsfrist bei demselben Gericht oder derselben Staatsanwaltschaft 
frei werden, falls keine neue Ausschreibung vorgenommen wird (Abschnitt III Nr. 1.3 der Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz über Personalangelegenheiten vom 10. November 2006 
JMBl. S. 183 in der Fassung vom 9. März 2010 JMBl. S. 16).  

Bewerbungsfrist: 13. Juni 2019.  

Bewerbungen, die nach Ablauf der Bewerbungsfrist eingereicht werden, können grundsätzlich nicht mehr 
berücksichtigt werden. 

II. 

Es wird Gesuchen von Bewerberinnen und Bewerbern um folgende Stellen entgegengesehen: 

Geschäftsleiter bei dem Amtsgericht Lichtenfels in BesGr. A 12 mit Entwicklungsmöglichkeit nach 1. 
BesGr. A 13. Der Dienstposten gehört zum Aufgabenbereich der Beamten mit bestandener Rechtspfle-
gerprüfung. 

Ständiger Vertreter des Geschäftsleiters bei dem Amtsgericht München in BesGr. A 12 mit Entwick-2. 
lungsmöglichkeit nach BesGr. A 14. Der Dienstposten gehört zum Aufgabenbereich der Beamten mit 
bestandener Rechtspflegerprüfung, die sich für Ämter ab der BesGr. A 14 qualifiziert haben. Zur Be-
werbung aufgefordert sind Rechtspfleger, die sich für Ämter ab der BesGr. A 14 qualifiziert haben, so-
wie Rechtspfleger ab der BesGr. A 12, bei denen Bereitschaft zur modularen Qualifizierung für Ämter 
ab der BesGr. A 14 besteht. 

Gruppenleiter bei dem Amtsgericht München in BesGr. A 12 mit Entwicklungsmöglichkeit nach 3. 
BesGr. A 14. Der Dienstposten gehört zum Aufgabenbereich der Beamten mit bestandener Rechtspfle-
gerprüfung, die sich für Ämter ab der BesGr. A 14 qualifiziert haben. Zur Bewerbung aufgefordert sind 
Rechtspfleger, die sich für Ämter ab der BesGr. A 14 qualifiziert haben, sowie Rechtspfleger ab der 
BesGr. A 12, bei denen Bereitschaft zur modularen Qualifizierung für Ämter ab der BesGr. A 14 be-
steht. 

Gruppenleiter bei dem Amtsgericht Aschaffenburg in BesGr. A 11 mit Entwicklungsmöglichkeit nach 4. 
BesGr. A 13. Der Dienstposten gehört zum Aufgabenbereich der Beamten mit bestandener Rechtspfle-
gerprüfung. 

Gruppenleiter bei der Staatsanwaltschaft Traunstein in BesGr. A 11 mit Entwicklungsmöglichkeit nach 5. 
BesGr. A 12. Der Dienstposten gehört zum Aufgabenbereich der Beamten mit bestandener Rechtspfle-
gerprüfung. 
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Leiter des Sachgebiets Zahlungsverkehr bei dem Oberlandesgericht Bamberg - Landesjustizkasse 6. 
Bamberg - in BesGr. A 11 mit Entwicklungsmöglichkeit nach BesGr. A 12. Der Dienstposten gehört zum 
Aufgabenbereich der Beamten mit bestandener Rechtspflegerprüfung. Vorausgesetzt werden vertiefte 
und in der Praxis erprobte Kenntnisse in Haushalts-, Kassen- und Vollstreckungsrecht bzw. die Bereit-
schaft, sich diese anzueignen. 

Herausgehobener Sachbearbeiter bei dem Oberlandesgericht München in BesGr. A 11 mit Entwick-7. 
lungsmöglichkeit nach BesGr. A 12. Der Dienstposten ist auch für Beamte geeignet, die sich modular 
für Ämter ab der BesGr. A 10 qualifiziert haben. 

Herausgehobener Sachbearbeiter bei dem Landgericht Regensburg in BesGr. A 11 mit Entwicklungs-8. 
möglichkeit nach BesGr. A 12. Zu den Dienstaufgaben gehört insbesondere die Bearbeitung von 
Grundstücks-, Bau- und Haushaltsangelegenheiten. Vorausgesetzt werden vertiefte Kenntnisse in der 
Justizverwaltung, insbesondere in Angelegenheiten des Grundstücks-, Haushalts- und Bauwesens. Der 
Dienstposten ist auch für Beamte geeignet, die sich modular für Ämter ab der BesGr. A 10 qualifiziert 
haben. 

Bezirksrevisor bei dem Landgericht Schweinfurt in BesGr. A 11 mit Entwicklungsmöglichkeit nach 9. 
BesGr. A 13. 

Gerichtsvollzieherprüfungsbeamter bei dem Landgericht Bayreuth in BesGr. A 11 mit Entwicklungsmög-10. 
lichkeit nach BesGr. A 12. Der Dienstposten ist auch für Beamte geeignet, die sich modular für Ämter 
ab der BesGr. A 10 qualifiziert haben. 

Gerichtsvollzieherprüfungsbeamter bei dem Landgericht München II in BesGr. A 11 mit Entwicklungs-11. 
möglichkeit nach BesGr. A 12. Der Dienstposten ist auch für Beamte geeignet, die sich modular für Äm-
ter ab der BesGr. A 10 qualifiziert haben. 

Leiter der Zentralen Justizwachtmeisterei bei dem Amtsgericht Schweinfurt in BesGr. A 7 mit Entwick-12. 
lungsmöglichkeit nach BesGr. A 8. Der Dienstposten gehört zum Aufgabenbereich der Beamten des 
Justizwachtmeisterdienstes, die sich für Ämter ab der BesGr. A 7 qualifiziert haben. Zur Bewerbung 
aufgefordert sind Justizwachtmeister, die sich für Ämter ab der BesGr. A 7 qualifiziert haben, sowie 
Justizwachtmeister ab der BesGr. A 6, bei denen die Bereitschaft zur modularen Qualifizierung für Äm-
ter ab der BesGr. A 7 besteht. 

Frauen sind besonders aufgefordert, sich zu bewerben (Art. 7 Abs. 3 Bayerisches Gleichstellungsgesetz). 
Die ausgeschriebenen Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Bewerbern geeignet; diese 
werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt. 

Hinsichtlich des Anforderungsprofils der unter Nrn. 1 bis 5 ausgeschriebenen Stellen wird auf die Bekannt-
machung des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz vom 22. Juli 2014 (JMBl. S. 130) Bezug genom-
men. Hinsichtlich des Aufgabenkreises der unter Nr. 9 ausgeschriebenen Stelle wird auf die Bekanntma-
chung des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz vom 18. Oktober 2005 (JMBl. S. 147) Bezug genom-
men. Hinsichtlich des Anforderungsprofils der unter Nrn. 10 und 11 ausgeschriebenen Stellen wird auf die 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vom 
22. Dezember 2008 (JMBl. 2009, S. 13) Bezug genommen. Hinsichtlich des Anforderungsprofils der unter 
Nr. 12 ausgeschriebenen Stelle wird auf die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Jus-
tiz vom 30. Januar 2015 (JMBl. S. 10) Bezug genommen. 

Die ausgeschriebenen Stellen können auch durch eine Teilzeitkraft besetzt werden. 

Bewerbungsfrist: 13. Juni 2019. 
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